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A. Einleitung 

I. Stand und Problemaufriss 
 
In knapp 30 Jahren hat China sein System des gewerblichen Rechtsschutzes nicht 
nur aufgebaut, sondern auch modernisiert1. Im Jahr 1992 hatte zunächst der mit dem 
Patentgesetz im Jahr 1985 eingeführte Schutz biotechnologischer Erfindungen durch 
die Aufhebung des Stoffschutzverbots erhebliche Veränderungen erfahren. Danach 
wurden in den Jahren 2001 und 2006 die Regeln für die Patentierung biotechnologi-
scher Erfindungen, z. B. für genmanipulierte Tiere und Pflanzen, Stammzellen von 
Menschen und Tieren, tierische und pflanzliche Zellen, durch die Änderung der 
verwaltungsbehördlichen Richtlinie für die Patentprüfung Schritt für Schritt konk-
retisiert. In der Patentgesetzgebung selbst gab es allerdings seit 1992 keine weiteren 
materiellrechtlichen Fortschritte im Patentgesetz, abgesehen von der im Jahr 2009 
eingeführten Vorschrift über die Pflicht zur Angabe des Herkunftsorts genetischer 
Ressourcen. Wichtige gesetzliche Grundlagen zur Patentierung biotechnologischer 
Erfindungen, welche unter Berücksichtigung der globalen Entwicklung des Patent-
schutzes sowie der neuen bürgerlichrechtlichen und verfassungsrechtlichen Entwick-
lung aktualisiert werden müssten, wurden bisher nur selten systematisch erforscht.  
 
Es ist verständlich, dass in der Aufbauphase des neuen Patentsystems Regelungen 
zum Schutz biotechnologischer Erfindungen mangels praktischer Erfahrungen 
znächst nur vorläufig und probehalber in einer verwaltungsrechtlichen Leitlinie 
efasst wurden2. In den Jahren von 1993 bis 2010 wurde diese Leitlinie bereits viermal 
in wesentlichen Teilen geändert. Obwohl in Bezug auf die Richtlinie für die Patent-
prüfung zweifellos ein gesetzgeberischer Fortschritt anzuerkennen ist, fehlt weiter-
hin eine vollständige gesetzliche Grundlage für den Patentschutz biotechnologischer 
Erfindungen in einem förmlichen Gesetz des Volkskongresses oder dessen Ständigen 
Ausschusses. Von einem derartigen Gesetz ist aber die Rechtssicherheit im Hinblick 
auf die Schutzrechte in diesem Bereich unmittelbar abhängig. Die Entwicklung des 
Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen im Rahmen der Leitlinie des Chi-
nesischen Patentamts, als deren Vorbild die Eurpäische Biotechnologie-Richtlinie 
(BioPatRL)3 diente, lässt leicht vergessen, dass die übernommenen Regelungen ihre 
grundlegende Stütze im nationalen Patentgesetz sowie im chinesischen Rechtssys-
tem nicht finden. Die quantitative und qualitative Untersuchung von über 1.100 
chinesischen Literaturstellen im Rahmen dieser Dissertation macht deutlich, dass die 
wissenschaftliche Forschung in China hier bisher wenig beigetragen hat. Grundle-

                                                 
 
1 Wu, Handong, Das Blaue Buch, S. 91.  
2 Lin, Canzhi/ Ye, Xianjing/ Cai, Maolue, Diskussion des Patentschutzes für 
biotechnologische Erfindungen, Intellectual Property 1988, S. 23. 
3 Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den rechtlichen 
Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 6. Juli 1998, ABl. 1998, L 213/13. 
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gende sowie rechtshistorische Forschung zu biotechnologischen Erfindungen ist im 
Vergleich zu einigen beliebten rechtspolitischen Themen wenig gefragt.  
 
Die moderne Biotechnologie spielt seit den 1980er Jahren eine bedeutende Rolle für 
die nachhaltige Entwicklung der chinesischen Gesellschaft und Wirtschaft 4 . 
Während die chinesische Biotechindustrie einen immer bedeutenderen Ruf genießt, 
stagniert die Entwicklung des Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen. 
Die wichtigsten Vorschriften zu ihrem Schutz sind recht unsystematisch verstreut in 
verschiedenen verwaltungsrechtlichen Verordnungen zu finden. Sie sind in vielerlei 
Hinsicht entweder durch das Richterrecht des Obersten Gerichts oder sogar durch 
die Praxis der betroffenen Verwaltungsbehörde ausgestaltet worden, so dass eine 
klare Struktur schwer oder nur vage zu erkennen ist. Der heutige Stand des 
Rechtsschutzes biotechnologischer Erfindungen in China gleicht einem großen 
Puzzle, dessen vorhandene Teile systematisch analysiert und geordnet werden 
müssten. Daher sollen die wichtigsten Grundlagen des Schutzes biotechnologischer 
Erfindungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten Chinas in dieser Arbeit 
vollständig zusammengeführt werden.  

II. Struktur der Arbeit 
 
Aus den vorstehenden Gründen wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit versucht, 
das System des Schutzes biotechnologischer Erfindungen sowohl historisch als auch 
systematisch darzustellen. Die rechtshistorische Untersuchung konzentriert sich auf 
die kontinuierliche Entwicklung in den Jahren von 1949 bis Ende 2016. Dabei sind 
vier Phasen zu unterscheiden, nämlich 

 die Phase von 1949 bis 1963: Vorgeschichte des chinesischen Patentgesetzes, 
 die Phase von 1978 bis 1985 und weiter bis 1992: Aufbau der Grundstruktur 

des Patentschutzes biotechnologischer Erfindungen, 
 die Phase von 1993 bis 2000: Öffnung der Tür für den Patentschutz biotech-

nologischer Erfindungen, 
 die Phase von 2001 bis Ende 2016: Präzisierung und Einschränkung des 

Schutzes biotechnologischer Erfindungen.  

In dieser historischen Untersuchung werden die Grundlagen des Phänomens der 
Internationalisierung des Rechtsschutzes angesichts der wirtschaftlichen, politi-
schen sowie biotechnologischen Entwicklung eingehend diskutiert. Sinn und Zweck 
ist allerdings nicht, die geschichtlichen Ereignisse im Einzelnen aufzulisten oder die 
rechtshistorische Analyse als isolierte Vergangenheitserforschung zu positionieren. 
Im Gegenteil, die historische Untersuchung der alten Rechtslage steht in engem 
Zusammenhang mit den aktuellen Entwicklungen und Problemen. Die Struktur 

                                                 
 
4 Siehe Liubin, Gao/ Yan, Xiong/ Danqing, Ren/ Minshu, Wu, in: Hong, Xiao/Liubin, Gao 
(Hrsg.), S. 107. 
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dieser Arbeit folgt zwar grundsätzlich der historischen Entwicklung des Schutzes 
biotechnologischer Erfindungen, orientiert sie sich jedoch nicht an einer einfachen 
chronologischen Zeiteinteilung. Einige Grundlagen, wie zum Beispiel das Vorliegen 
einer Erfindung oder das Patentierungsverbot, werden bereits im Kapitel über den 
Aufbau des Patentsystems im Jahr 1985 vollständig dargestellt, da sie im Gesetz und 
in ihrer Auslegung von 1985 bis jetzt unverändert geblieben sind.  
 
Im Rahmen der historischen Untersuchung werden nur die wichtigen, den Schutz 
biotechnologischer Erfindungen unmittelbar betreffenden Aspekte des Patentsys-
tems dargestellt. Dabei wird auf die rechtspolitische, wirtschaftliche sowie technolo-
gische Entwicklung eingegangen. Durch diese historische Beleuchtung des Rechts, 
das auf die von der Wissenschaft bisher eher vernachlässigten biotechnologischen 
Erfindungen anwendbar ist, sollen die heutigen Probleme systematisch analysiert 
und verständlich gemacht werden. Damit soll die zukünftige Entwicklung des 
Patentschutzes biotechnologischer Erfindungen unterstützt werden. Da das 
chinesische Zivilrecht stark vom deutschen beeinflusst wurde 5 , und zwar auch 
bezüglich des Patentgesetzes, erfolgt im Zuge der rechtshistorischen Untersuchung 
auch ein Rechtsvergleich mit Deutschland.  
 

B. Vorgeschichte des chinesischen Patentgesetzes (Phase von 1949 bis 1963) 

Die Geschichte der Volksrepublik China beginnt im Jahr 1949. Nach dem zu dieser 
Zeit vorherrschenden Gedanken des sozialistischen Wirtschafts- und Staatssystems 
spielte das private Eigentum im Verfassungsrecht kaum eine eigenständige Rolle. 
Wegen des Vorrangs des Volks- bzw. Kollektiveigentums war das Patentrecht, 
welches als ausschließliches Eigentumsrecht grundsätzlich nicht im Einklang mit 
dem kommunistischen Gemeineigentum stand, kaum von Bedeutung. Die im Ok-
tober 1950 erlassene Regelung zum Patentschutz, die sog. „Vorläufige Verordnung 
über das Gewährleisten des Erfindungsrechts und Patentrechts (VVGEP)"6, welche 
unter der Mitwirkung der sozialistischen Sowjetunion zustande gekommen war, hatte 
das Ziel, die Volkswirtschaft zu beschleunigen und die Rolle des Volks- und 
Kollektiveigentums zu festigen7 . Nach der VVGEP konnten Erfinder für ihre Er-
findung grundsätzlich ein Erfinder- und Patentzeugnis beantragen. Die Schutzdauer 
betrug drei bis 15 Jahre und wurde vom zuständigen Amt festgelegt. Sofern sich 
Erfindungen auf die Staatssicherheit oder auf das Gemeinwohl bezogen, wie etwa 
Arzneimittel, Arten von Nutztieren und Pflanzensorten, wurde nur ein Erfinder-
                                                 
 
5 Vgl. Liang, Huixing, Marktwirtschaft und Prinzipien der öffentlichen Ordnung und 
Moral, Journal of Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences 1993, S. 11. 
6 Chinesisch „Baozhang famingquan yu zhuanliquan zanxing tiaoli”, abgedruckt in der 
Amtlichen Gesetzessammlung (Zhongyang Remin Zhengfu Faling Huibian) 1950, S. 463 
ff. 
7 Han, Xiucheng, Geschichte des chinesischen Patentrechts, www.sipo.gov.cn und 
www.cipnews.com.cn, letzter Zugriff: 31.01.2017. 
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zeugnis erteilt8 . Dieses Erfinderzeugnis war mit dem in den damaligen soziali-
stischen Staaten vorgesehenen Urheberschein9 verwandt. Bei den genannten Erfin-
dungen wurde nur die Erfindernennung anerkannt, ohne dass jedoch ein ausschließ-
liches Patentrecht erteilt wurde. Auf chemisch hergestellte Stoffe durfte weder ein 
Erfinderzeugnis noch ein Patentzeugnis erteilt werden. Allerdings konnte ein neues 
Verfahren, durch das chemische Stoffe herstellt wurden, durch ein Verfahrenspatent 
geschützt werden.  
 
Als im Jahr 1958 in der Sowjetunion Chruschtschow an die Macht kam, wurde China 
mit der zunehmenden Kontrolle durch die Sowjets immer unzufriedener. In den 
1960er Jahren wurde das Verhältnis beider Länder durch die immer heftiger 
werdenden politischen Streitigkeiten, insbesondere aufgrund der unterschiedlichen 
politischen Meinungen und Interessen, völlig zerstört.10  Im November 1963 fiel 
schließlich die stark vom internationalen Kommunismus geprägte Verordnung 
VVGEP ersatzlos weg. Bereits seit  1957 waren keine Patente mehr erteilt worden; 
insgesamt wurden aufgrund der Verordnung überhaupt nur vier Patentzeugnisse und 
sechs Erfinderzeugnisse erteilt11.  
Für die gesamte Dauer der Kulturrevolution, das heißt von 1966 bis 1976, war das 
Rechtssystem in China gänzlich unterbrochen, die Gesellschaft verfiel in einen tiefen 
Rechtsnihilismus12. Das damalige Patentrecht verschwand völlig von der Bildfläche. 
Seitens der Biotechindustrie gab es damals ohnehin wenig Bedarf für einen 
ausschließlichen Rechtsschutz, da die moderne Biotechindustrie in China, die erst in 
den 1950iger Jahren mit der Herstellung von Penicillin begonnen hatte, bis weit in 
die 1980iger Jahre hinein noch sehr schwach ausgeprägt war und sogar für 
Jahrzehnte hinter derjenigen anderer Entwicklungsländer zurückblieb. Der Produk-
tionswert der Biotechindustrie betrug nur 1 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP).13 
Aufgrund dieser politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten wurde der Patent-
schutz mehr als Luxus und nicht als unverzichtbares Erfordernis angesehen14. 
 

                                                 
 
8 Siehe Han, Xiucheng, a.a.O. (Fn. 7). 
9 Kraßer, 5. Aufl., München 2004, S. 79. 
10 Siehe Qu, Xing, Strategie, Theorie und Hintergrund der Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen China und der Sowjetunion in den 50er und 60er Jahren, Journal of 
China Foreign Affairs University 2000, S. 3; siehe auch Zhang, Dequn, Entzifferung der 
Verschlechterung der chinesisch-sowjetischen Beziehung in den 1960er Jahren, 
http://military.china.com/zh_cn/history2/06/11027560/20050714/12483549.html, letzter 
Zugriff: 12.02.2017. 
11 Siehe Han, Xiucheng, a.a.O. (Fn.7). 
12 Vgl. Liu, Qian, Embodiment and causes of the prevalent legal nihilism during the 
Cultural Revolution, Journal of Xinyu College 2007, S. 46. 
13 Siehe Wang, Yalin, Geschichte, Status und Zukunft der Biotechnologien in China, 
Journal of Wuhan Polytechnic University 2001, S. 94. 
14 Han, Xiucheng, a.a.O. (Fn. 7). 
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